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SATZUNG 

1 Präambel  

Nach § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit Art. 23 der Gemeindeordnung für den 

Freistaat Bayern (GO) und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der jeweils gültigen Fas-

sung (s. Rechtsgrundlagen) hat die Gemeinde Pleß den Bebauungsplan mit Grünordnung „Hinter den 

Postgärten III“ in öffentlicher Sitzung am __.__._____ als Satzung beschlossen.  

Der Bebauungsplan „Hinter den Postgärten III“ überlagert Teile der Geltungsbereiche der Bebauungs-

pläne „Postgärten“ und „Postgärten II“. Mit Erlangung der Rechtskraft dieses Bebauungsplans wer-

den die Festsetzungen der Bebauungspläne „Postgärten“ und „Postgärten II“ innerhalb des gegen-

ständlichen Geltungsbereichs außer Kraft gesetzt.  

Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans mit Grünordnung „Hinter den Postgärten III“ 

ergibt sich aus dessen zeichnerischem Teil.  

Bestandteile der Satzung 

Der Bebauungsplan mit Grünordnung „Hinter den Postgärten III“ besteht aus der Satzung vom 

__.__._____ mit planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen, der Begründung 

vom __.__._____ mit gesondertem Umweltbericht vom __.__._____ und dem zeichnerischen Teil 

(Planzeichnung) vom __.__._____ mit Ausgleichsflächenplan. 

Rechtsgrundlagen 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 

das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) geändert worden ist. 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 

(BGBl. I S. 1057) geändert worden ist. 

- Verordnung zur Ausarbeitung der Bauleitpläne und Darstellung der Planinhalte (PlanZV 90) vom 

18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 

2011 (BGBl. I S. 1509).  

- Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007, 

letzte berücksichtigte Änderung: Inhaltsübersicht und Art. 84 geändert (§ 3 G v. 24. Juli 2015, 

296). 

- Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 

August 1998, letzte berücksichtigte Änderung: Art. 34 geändert (§ 2 Nr. 5 G v. 12. Mai 2015, 82). 
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- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 

Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) 

geändert worden ist.  

Ausfertigung 

Der Bebauungsplan mit Grünordnung „Hinter den Postgärten III“ der Gemeinde Pleß wurde mit Un-

terschrift des 1. Bürgermeisters ausgefertigt.  

Pleß, den __.__._____    ___________________________________________ 

         1. Bgm. Anton Keller 

In-Kraft-Treten 

Der Bebauungsplan mit Grünordnung „Hinter den Postgärten III“ der Gemeinde Pleß tritt mit der 

ortsüblichen Bekanntmachung vom __.__._____ gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.  

 

Pleß, den __.__._____    ___________________________________________ 

         1. Bgm. Anton Keller 
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2 Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB  

2.1 Art der baulichen Nutzung 

 

 

Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO  

Zulässig sind:  

- Wohngebäude,  

- nicht störende Handwerksbetriebe,  

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke.  

Ausnahmsweise können zugelassen werden:  

- die der Versorgung des Gebiets dienende Läden, 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe.  

Nicht zulässig sind:  

- Schank- und Speisewirtschaften,  

- Anlagen für Verwaltungen,  

- Gartenbaubetriebe,  

- Tankstellen.  

2.2 Maß der baulichen Nutzung 

 

 
 

 

Grundflächenzahl (GRZ) 0,3  

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Garagen 

und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen (vgl. Ziffer 3.2) 

und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 

das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis maximal 50 % über-

schritten werden.  

 
 

Firsthöhe (FH) 7,5 m bzw. 8,5 m als Maximalmaß  

¶ Maximal zulässige Höhe der Firstpfette in Meter, gemessen ab 

Rohfußbodenoberkante (ROK) des Erdgeschosses bis Oberkante 

Firstpfette. Die maximale Rohfußbodenoberkante ist hierbei für 

die jeweilige Bauparzelle wie folgt zu ermitteln:  



Bebauungsplan mit Grünordnung "Hinter den Postgärten III" mit 1. Änderung der Bebauungspläne 
"Postgärten" und "Postgärten II" 
Satzung & Begründung - Entwurf 
Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB 

 

 

www.lars-consult.de Seite  6 

 

Die zur jeweiligen Erschließungsstraße orientierten Gebäudeaußen-

kanten werden rechtwinklig zur Straßenbegrenzungslinie verlängert 

und die dort ermittelten Höhenpunkte als Höhenbezugspunkt für die 

jeweilige Bauparzelle ausgemittelt. Der so ausgemittelte Höhenbe-

zugspunkt +0,35 m ergibt die max. Rohfußbodenoberkante des Erdge-

schosses (ROK) für die jeweilige Bauparzelle.  

2.3 Bauweise und Baugrenzen 

 

 

Offene Bauweise (o) 

Bauliche Anlagen sind mit seitlichem Grenzabstand gem. Art 6 BayBO 

zu errichten.  

 

 

Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

Es sind Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig. 

 

 

Nur Einzelhäuser zulässig 

Es sind nur Einzelhäuser zulässig.  

 

 

Baugrenze 

Ein oberirdisches Vortreten vor Baugrenzen mit Gebäudeteilen ist 

gem. § 23 Abs. 3 BauNVO zulässig mit:  

- untergeordneten Bauteilen gem. Art. 6 Abs. 8 BayBO  

Notwendige Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind auch außerhalb 

der Baufenster zulässig.  

 

 

Umgrenzungslinie für oberirdische Garagen (GA) 

Oberirdische Garagen (GA) und Carports /überdachte Stellplätze sind 

nur innerhalb dieser Umgrenzungslinie sowie innerhalb des Baufens-

ters zulässig. Für die Errichtung von Garagen und Carports ist grund-

sätzlich auch Art. 6 BayBO anzuwenden. 
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2.4 Verkehrsflächen 

 

 

Straßenbegrenzungslinie 

 

 

Öffentliche Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung, verkehrsberuhigt 

Ausführung in befestigter Art, z.B. Pflaster oder Schwarzdecke 

2.5 Grünordnung 

 

 

Öffentliche Grünfläche für Sichtschutzwall mit Gehölzpflanzungen 

gem. Pflanzempfehlungsliste 

Die öffentlichen Grünflächen sind von Bebauungen jeglicher Art, auch 

von Nebengebäuden, Ausstellungsstücken und Werbeanlagen freizu-

halten. Ausnahmsweise zulässig ist in diesen Bereichen die Errichtung 

von Nebenanlagen, die der infrastrukturellen Versorgung des Gebie-

tes dienen, wie Trafostationen.  

Es ist ein Sichtschutzwall mit einer gestaffelten Höhe von max. 1 m im 

Westen bis max. 2,5 m im Nordosten des Walls anzulegen, der hälftig 

innerhalb der öffentlichen Grünfläche liegt. Die Höhe ergibt sich aus 

der Umsetzbarkeit bei einer festgelegten Böschungsneigung von 1:1,5.  

Der Wall ist mit heimischen Laubgehölzen gem. Pflanzempfehlungs-

liste (Kapitel 4.2.1) zu bepflanzen. Die Gehölzpflanzungen sollen so an-

gelegt werden, dass der Wall in Längsrichtung vollständig bewachsen 

ist. 

 

 

 

 

Private Grünflächen mit Sichtschutzwall und Pflanzgebot für  

Laubbäume gem. Pflanzempfehlungsliste 

Der innerhalb der privaten Grünflächen liegende Teil des Sichtschutz-

walls ist von jeglicher Bebauung freizuhalten und zu begrünen. Bei ei-

ner Bepflanzung in diesem Bereich sind vorzugsweise Gehölze aus der 

Pflanzempfehlungsliste zu verwenden. 

Später ausgefallene Bepflanzungen sind zu ersetzen. 

Innerhalb der privaten Grünflächen sind Laubbäume zu pflanzen, de-

ren Auswahl sich an der Pflanzempfehlungsliste (Kapitel 4.2.1) orien-

tieren soll. 
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Die Lage innerhalb des Grundstücks ist variabel, es ist jedoch je ange-

fangenen 450 m² Baugrundstück mind. 1 Baum nachzuweisen. Für ei-

nen Baum ist auch die Pflanzung von zwei Sträuchern gemäß Pflanz-

liste zulässig.  

  Zwischen Sichtschutzwall und Baugrenze gelegene private Grünfla-

chen dürfen im Bereich der Umgrenzungslinie für oberirdische Gara-

gen mit Carports, Garagen und Nebenanlagen bebaut werden. Dar-

über hinaus ist am Hangfuß eine Versickerungsmulde anzulegen. Die 

Mulde ist so anzulegen und zu pflegen, dass sie zu jeder Zeit die 

Sammlung und Versickerung von anfallendem Niederschlagswasser 

gewährleisten kann.    

 
 

Ausgleichsfläche A1 

Zum ökologischen Ausgleich der Eingriffsfolgen durch die Bauleitpla-

nung wird eine insgesamt 1.396 m² große Teilfläche des Flurstücks 

2150/10 der Gemarkung Pleß als Ausgleichsfläche festgesetzt.  

Zur ökologischen Aufwertung der Fläche sind folgende Maßnahmen 

durchzuführen:  

¶ Herstellung zweier jeweils rund 150 m² großen Flachmulden mit 

einer Tiefe von etwa 50 cm am tiefsten Punkt und Ausbildung der 

Böschungen mit einer Neigung von 1:10 bis maximal 1:5  

¶ Extensivierung der Nutzung auf der gesamten Fläche.  

Zulässig ist hier künftig eine jährliche Mahd, die bei entsprechend 

starkem Aufwuchs auf eine maximal zweimalige Mahd pro Jahr er-

höht werden darf. Bei anfänglich starkem Aufwuchs durch hohen 

Nährstoffgehalt ist ausnahmsweise eine dritte Mahd zulässig.  

Mit Umsetzung der Maßnahme ist der Einsatz von Dünge- und 

Pflanzenschutzmitteln unzulässig.  

¶ Notwendige Pflegemaßnahmen innerhalb der Fläche sind aus-

schließlich außerhalb der Brutzeit von Wiesenbrütern durchzufüh-

ren. Zwischen dem 01.04. und dem 15.06. eines jeden Jahres 

herrscht Bewirtschaftungsruhe, um innerhalb der Ausgleichsfläche 

brütende Vögel nicht zu stören.  
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2.6 Sonstige Planzeichen und Festsetzungen  

 

 

Geltungsbereich  

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

2.6.1 Immissionsschutz 

Außenflächen von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen gem. DIN 4109-1: 2016-07 für WA 

müssen in den gekennzeichneten Bereichen folgendes resultierendes bewertetes Bauschall-

dämm-Maß erreichen:  

 

 

Fassade im Lärmpegelbereich III 

Wohn- und Schlafräume R´w,res = 35 dB 

Büro- und Arbeitsräume R´w,res = 30 dB 

 

 

Fassade im Lärmpegelbereich IV 

Wohn- und Schlafräume R´w,res = 40 dB 

Büro- und Arbeitsräume R´w,res = 35 dB 

An folgenden Fassaden sind keine zum Lüften erforderlichen Fenster von Schlafräumen  

zulässig:  

▪ Plangebäude 1 bis 4, Nord- und Ostfassade  

▪ Plangebäude 5 und 6, Ostfassade  

Für Schlafräume im Bereich dieser Fassaden ist eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.  

Es kommen hierfür öffenbare Fenster in Betracht, die in diesen Räumen nicht an der Fassade 

im Lärmpegelbereich III oder IV liegen dürfen, oder geeignete zentrale oder dezentrale Lüf-

tungsanlagen, welche die Schalldämmung an den aufgeführten Fassaden nicht weiter ver-

schlechtern.  

Luftwärmepumpen sind nur in den folgenden Mindestabständen zu Wohngebäuden zulässig:  

Schallleistungspegel der  
Wärmepumpe LWA in dB 

Mindestabstand in m 

45 4 

50 7 

55 13 

 

Der Schallleistungspegel bezieht sich auf die gesamte Wärmepumpe (Kompressor und Venti-

lator). Wärmepumpen mit höheren Schallleistungspegeln sind nicht zulässig. Die Einhaltung 

ist im Bauantrag gegenüber der Gemeinde nachzuweisen. 
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3 Örtliche Bauvorschriften 

3.1 Dachgestaltung 

 

 

 

Zulässige Dachformen 

Für den Hauptbaukörper sind nur Satteldächer und versetzte Pultdä-

cher, im innenliegenden Teil des Bebauungsplans auch Zeltdächer zu-

lässig. Im Weiteren wird hier auf die textlichen Festsetzungen unter 

Ziffer 3.2.1 „Dachgestaltung“ verwiesen.  

Die Hauptgebäude im Außenring sind mit annähernd gleichseitigen 

Satteldächern bzw. versetzten Pultdächern mit durchgehender Firstli-

nie auszubilden. Auch die Dächer von Garagen und Carports und Ne-

benanlagen sind mit einer durchgehenden Firstlinie zu errichten.  

Mit dem Hauptgebäude direkt verbundene Anbauten dürfen vom 

Hauptgebäude abweichende Dachformen aufweisen:  

Pultdach bis 40° Neigung oder Flachdach. 

 

 
 

Dachneigung gem. Planzeichnung  

Mindest- und Maximalneigung: 20° bis 45° bzw. 25° bis 40° 

Das festgesetzte Höchstmaß der Dachneigung von 45° (bzw. 40° im 

äußeren Ring) gilt für das Dach des Hauptgebäudes. Die Dachneigung 

von Garagen, Carports und Nebenanlagen darf gegenüber dem Haupt-

gebäude +/- 5° abweichen. Wahlweise dürfen die Dächer von Gara-

gen, Carports und Nebenanlagen auch als Flachdach ausgeführt wer-

den.  

Mit dem Hauptgebäude direkt verbundene Anbauten dürfen vom 

Hauptgebäude abweichende Dachneigungen haben:  

Pultdach bis 40° Neigung oder Flachdach. 

 

 

Firstrichtung  

hier frei wählbar 
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 Dachüberstände Die Dachüberstände (Abstand zwischen Außenkante der Außenwand 

und Außenkante des am weitesten überragenden, durchgehenden 

Bauteils des überstehenden Dachs, waagerecht gemessen) sind bei 

den Hauptgebäuden mit mind. 0,5 bis max. 0,8 m auszuführen.  

Bei Anbauten, Garagen und Nebenanlagen sind die Dachüberstände 

mit mind. 0,2 m bis max. 0,8 m auszuführen. Bei Anbauten mit Flach-

dächern sind Aufkantungen mit Attika zulässig.  

Abschleppungen über Freisitzen, Hauseingängen und Balkonen sind 

zulässig.  

 Bedachung Als Dacheindeckung für geneigte Dächer sind nur Dachziegel bzw. Be-

tonziegel in grauen, ziegelroten oder rotbraunen Tönen zulässig. Die 

Auswahl der Ziegelfarbe ist je Baugrundstück beizubehalten.  

Mit dem Hauptgebäude direkt verbundene Anbauten dürfen vom 

Hauptgebäude abweichende Bedachungen haben:  

¶ begrüntes oder gekiestes Flachdach  

¶ Blecheindeckung  

¶ Glas.  

 Wiederkehre und  

Zwerchgiebel 

Wiederkehre (gegenüber der Außenwand vorspringende Bauteile mit 

Firstrichtung quer zur Hauptfirstrichtung) und Zwerchgiebel (Bauteile 

mit Firstrichtung quer zur Hauptfirstrichtung, die die Traufe unterbre-

chen) sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig:  

¶ Max. Breite (Außenkante der Außenwände): 1/2 der Dachlänge  

(Außenkanten der Dachlänge mit Dachüberstand, bei Doppelhäu-

sern je Dachhälfte).  

¶ Mindestabstand zur Gebäudeaußenkante und Mindestabstand 

untereinander (Außenkante der Außenwände): 3,0 m  

¶ Mindestabstand zum First des Hauptdachs: 0,5 m (senkrecht ge-

messen)  

 Dachaufbauten Dachaufbauten (Dachgauben) sind unter folgenden Voraussetzungen 

zulässig:  

¶ Mindestdachneigung des Hauptdaches: 26° 

¶ Ausführung als Giebelgaube („stehende Gaube“) oder als 

Schleppgaube  

¶ Max. Breite (Außenkante Außenwand) je Gaube: 2,2 m.  

Insgesamt darf die Gesamtbreite aller Dachgauben je Dachseite 
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nicht mehr als 1/3 der Dachlänge (Außenkanten der Dachlänge 

mit Dachüberstand, bei Doppelhäusern je Dachhälfte) betragen. 

Mindestabstand mehrerer Dachgauben untereinander: 1,5 m (Au-

ßenkanten der Außenwände).  

¶ Max. Höhe vom Dachaustritt bis zur Traufe: 2,0 m (senkrecht ge-

messen).  

¶ Mindestabstand zur Gebäudeaußenkante der jeweiligen Giebel-

seite: 2,0 m.  

¶ Mindestabstand zum First des Hauptdachs: 0,5 m (senkrecht ge-

messen)  

¶ Eindeckung der Gauben in gleichem Material wie das Hauptdach.  

Gauben sind insgesamt nur auf Dachseiten zulässig, auf denen sich 

keine Wiederkehre oder Zwerchgiebel befinden. Dacheinschnitte sind 

nicht zulässig.  

 Solartechnische 

Anlagen 

Solartechnische Anlagen (Photovoltaik- und solarthermische Anlagen) 

sind zulässig. Solaranlagen müssen in gleicher Neigung wie das jewei-

lige Dach ausgeführt werden und müssen einen Mindestabstand von 

0,5 m gegenüber den Dachrändern aufweisen. Aufständerungen sind 

unzulässig.  

3.2 Weitere Festsetzungen zu örtlichen Bauvorschriften 

 Stellplätze  Je Wohneinheit sind 2 oberirdische Stellplätze nachzuweisen. Vor Ga-

ragen bzw. Carports ist gegenüber dem öffentlichen Straßenraum ein 

Aufstellbereich von 5,0 m einzuhalten. Dieser kann nicht als Stellplatz 

angerechnet werden.  

Stellplätze und deren Zufahrten sind mit wasserdurchlässigen Belägen 

auszuführen.  

 Einfriedungen Einfriedungen an öffentlichen Verkehrsflächen sind lediglich mit einer 

Höhe von maximal 0,9 m über Gelände zulässig.  

Nicht eingefriedet werden dürfen Stellplätze, die als Kfz-Stellplätze an-

zulegen und zu unterhalten sind, sowie der Straßenraum vor den Ga-

ragen.  

Einfriedungen mit Hecken aus Thuja/Scheinzypressen, Nadelgehölzen 

sowie Sockelmauern und Mauern sind nicht zulässig.  
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 Luftwärme- 

pumpen 

Luftwärmepumpen sind so zu errichten und zu betreiben, dass an den 

nächstgelegenen Baugrenzen oder Wohngebäuden Beurteilungspegel 

nach der TA Lärm von 34 dB(A) nicht überschritten werden. Dies kann 

vor allem durch eine schalltechnisch günstige Aufstellung oder durch 

entsprechende Schalldämmung der Lüftungsaggregate erreicht wer-

den.  

 Niederschlags-

wasserbesei- 

tigung 

Anfallendes Niederschlagswasser ist auf allen öffentlichen und priva-

ten Grundstücken flächig über die belebte Oberbodenschicht zu versi-

ckern. Unterirdische Versickerungsanlagen wie Rigolen oder Sicker-

rohre auf dem eigenen Grundstück sind nur zulässig, wenn eine flä-

chenhafte Versickerung nachweislich nicht möglich ist und eine ent-

sprechende Vorreinigung erfolgt.  

Im Hangfußbereich zwischen dem Sichtschutzwall und dem Baufens-

ter der Grundstücke 1 bis 4 ist eine Versickerungsmulde anzulegen 

und so zu pflegen, dass das Niederschlagswasser zu jeder Zeit zügig 

darin versickern kann.  

An eine Versickerungsfläche dürfen maximal 1.000 m² befestigte Flä-

che erlaubnisfrei unter Beachtung der NWFreiV in Verbindung mit 

TRENGW angeschlossen werden.  

Für etwaige Flächen > 1.000 m² ist entsprechend die DWA M 153 und  

A 138 mit Wasserrechtsverfahren anzuwenden.  

 Nebenanlagen Je Baugrundstück ist außerhalb des Baufensters eine Nebenanlage zu-

lässig, wenn die Grundfläche 25,0 m² und die Traufhöhe 2,20 m nicht 

überschreitet und wenn die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen 

Vorschriften (BayBO) gewährleistet ist.  

 Abgrabungen Abgrabungen sind unzulässig. Das Gelände darf (außerhalb des Sicht-

schutzwalls) durch Aufschüttungen nur unwesentlich verändert wer-

den. Aufschüttungen, z.B. für Terrassen sind nur bis zu einer Höhe von 

max. 0,8 m und einer Fläche von insgesamt max. 50 m² zulässig.  

 Werbeanlagen  Beleuchtete, blinkende und bewegliche Werbeanlagen sowie Werbe-

fahnen, Banner und Tafeln mit einer Gesamtgröße von über 1,5 m² 

sind nicht zulässig. Eine Nachtbeleuchtung von Werbeanlagen zwi-

schen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr ist generell unzulässig.  
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 Immissionsschutz An folgenden Fassaden sind keine zum Lüften erforderlichen Fenster 

von Schlafräumen zulässig:  

 

o Plangebäude in Grundstück 1 bis 4: Nord- und Ostfassade  

o Plangebäude in Grundstück 6 und 7: Ostfassade  

 

¶ Für Schlafräume an diesen Fassaden ist eine ausreichende Belüf-

tung sicherzustellen. Es kommen hierfür öffenbare Fenster in Be-

tracht, die in diesen Räumen nicht an den genannten Fassaden lie-

gen oder geeignete zentrale oder dezentrale Lüftungseinrichtun-

gen, welche die Schalldämmung an den aufgeführten Fassaden 

nicht wesentlich verschlechtern.  

4 Kennzeichnung, Hinweise und nachrichtliche Übernahmen  

4.1 Planzeichen 

 

 

Bestehende Grundstücksgrenzen  

 

 

Bestehende Flurstücksnummern  

 

 

Bestandsgebäude  

 

 

Vorgeschlagene Grundstücksparzellierung mit Grundstücksnummer 

und -größe  

 

 

Gebäude geplant 

Vorschlag zur Lage des Wohngebäudes  

 

 

Garage / Carport geplant 

Vorschlag zur Lage einer oberirdischen Garage / Carport 

 

 

Vorgeschlagene Grundstückszufahrt 
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Räumlicher Geltungsbereich der rechtskräftigen Bebauungspläne  

„Postgärten“ und „Postgärten II“ 

  

4.2 Sonstige allgemeine Hinweise durch Text  

4.2.1 Pflanzempfehlungen 

 Grundsätzliches Zu vermeiden ist die Pflanzung von Gehölzen, die als Zwischenwirt für 

die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau laut Verordnung zur Be-

kämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverordnung vom 

20.12.1985, BGBI. I 1984 S. 2551) gelten.  

 Pflanzliste  

Sichtschutzwall 

In den öffentlichen Grünflächen im Bereich des Sichtschutzwalls sind 

Gehölze aus der nachfolgenden Liste zu verwenden:  

  Hecken und Sträucher: 

Schlehe  

Eingriffliger Weißdorn  

Hundsrose  

Brombeere 

Pfaffenhütchen 

Holunder  

Hasel  

 

Prunus spinosa 

Crataegus monogyna  

Rosa canina  

Rubus fruticosus  

Euonymus europaeus 

Sambucus nigra 

Corylus avellana 

 Pflanzliste  

private  

Grünflächen 

Es wird empfohlen, im Bereich der privaten Grünflächen Gehölze aus 

der nachfolgenden Liste (einheimische Gehölze) zu verwenden:  

Bäume I. Ordnung:  

Spitzahorn  

Bergahorn  

Rotbuche 

Stieleiche  

Winterlinde  

 

Acer platanoides  

Acer pseudoplatanus  

Fagus sylvatica  

Quercus robur  

Tilia cordata  

  Bäume II. Ordnung:  

Feldahorn  

Birke 

 

Acer campestre  

Betula pendula  
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Hainbuche  

Vogelkirsche  

Carpinus betulus  

Prunus avium  

  Hecken und Sträucher:  

Berberitze  

Liguster 

Stachelbeere  

Kreuzdorn  

Johannisbeere  

Hundsrose  

Wolliger Schneeball  

Wasserschneeball 

 

Berberis vulgaris  

Ligustrum vulgare  

Ribes grossularia  

Rhamnus cathartica  

Ribes nigra, Ribes alpina  

Rosa canina  

Viburnum lantana  

Viburnum opulus  

4.2.2 Sonstiges  

 Hinweise zum  

Umgang mit  

archäologischen 

Funden 

Bei etwaigen Funden von Bodendenkmälern sind Art. 8 Abs. 1 + 2 

DSchG zu beachten:  

Art. 8 Abs. 1 DSchG:  

Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet dies unverzüglich der 

Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmal-

pflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch die Eigentümer 

und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der 

Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 

der Verpflichteten befreit dabei die übrigen. Nimmt der Finder an den 

Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsver-

hältnisses teil, so wird er durch die Anzeige an den Unternehmer oder 

den Leiter der Arbeiten befreit.  

Art. 8 Abs. 2 DSchG:  

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf 

von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn 

nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher frei-

gibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  

Sollten Hinweise zu Bodendenkmälern in Erscheinung treten, ist das 

zuständige Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Dienststelle 

Thierhaupten (Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten) oder die zustän-

dige Untere Denkmalschutzbehörde im Landratsamt Unterallgäu zu 

verständigen.  
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 Landwirtschaft- 

liche Emissionen 

Aufgrund der im Umfeld des Geltungsbereichs liegenden landwirt-

schaftlichen Nutzflächen, muss von entsprechenden Emissionen (z.B. 

Lärm, Staub und Gerüche) ausgegangen werden. Diese sind als ortsüb-

lich zu bewerten und zu dulden.  

 Erneuerbare  
Energien 

Die Gemeinde Pleß begrüßt ausdrücklich, die Installation von Photo-

voltaikanlagen zur Stromgewinnung und Warmwasserbereitung und 

den Anschluss der Gebäude an das Nahwärmenetz.   

 Entwässerungsan-

lagen 

Bei der Erstellung von Hausanschlüssen an die öffentliche Kanalisation 

sind - insbesondere zur Verhinderung von Rückstauereignissen - die 

entsprechende DIN-Normen zu Entwässerungsanlagen für Gebäude 

und Grundstücke zu beachten.  

 Plangenauigkeit Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage der digitalen Flurkarte 

der Gemeinde Pleß erstellt. Somit ist von einer hohen Genauigkeit 

auszugehen, wobei sich jedoch im Rahmen einer späteren Ausfüh-

rungsplanung oder Einmessung Abweichungen ergeben können.  

Dafür kann seitens der Gemeinde Pleß und des Planungsbüros LARS 

consult, Memmingen keine Gewähr übernommen werden.  
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BEGRÜNDUNG 

1 Planungsanlass 

Die Gemeinde Pleß im nördlichen Landkreis Unterallgäu plant die Aufstellung des Bebauungsplans 

„Hinter den Postgärten III“, der in Teilbereichen die rechtskräftigen Bebauungspläne „Postgärten“ 

und „Postgärten II“ überlagert. Ziel ist die Deckung des dringenden örtlichen Bedarfs an Wohnbauflä-

chen im Gemeindegebiet und der Lückenschluss im Gesamtbaugebiet Postgärten.  

Das Baugebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Pleß zwischen der Staatsstraße St 2031 (Ulmer 

Straße) und der Bahnlinie zwischen Memmingen und Ulm.  

 

Abbildung 1:  [ŀƎŜ ŘŜǎ tƭŀƴƎŜōƛŜǘǎ αIƛƴǘŜǊ ŘŜƴ tƻǎǘƎŅǊǘŜƴ LLLά  

Der Geltungsbereich umfasst aktuell landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie Teilbereiche der be-

reits als Siedlungsflächen ausgewiesenen Grundstücke im Bereich der rechtskräftigen Bebauungs-

pläne „Postgärten“ und „Postgärten II“ und nimmt eine Fläche von insgesamt rund 1,1 ha ein. Im 

Westen, Süden und Osten grenzt bereits bestehende Wohnbebauung an den Geltungsbereich an. 

Darüber hinaus ist die geplante Ausgleichsfläche A 1 in einem Flächenumfang von rund 0,14 ha eben-

falls Teil des Geltungsbereichs.  
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2 Planungsrechtliche Grundlagen  

2.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2013)  

Gemäß Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms Bayern aus dem Jahr 2013 liegt die Ge-

meinde Pleß im Allgemeinen ländlichen Raum zwischen dem Oberzentrum Memmingen und dem 

Verdichtungsraum Neu-Ulm. Für diese Räume und die gegenständliche Planung benennt das Landes-

entwicklungsprogramm Bayern die folgenden, relevanten Ziele und Grundsätze:  

G 2.2.2 Gegenseitige Ergänzung der Teilräume:  

„Die Verdichtungsräume und der ländliche Raum sollen sich unter Wahrung ihrer spezifischen räumli-

chen Gegebenheiten ergänzen und gemeinsam im Rahmen ihrer jeweiligen Entwicklungsmöglichkei-

ten zur ausgewogenen Entwicklung des ganzen Landes beitragen.“  

G 2.2.5 Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums:  

„Der ländliche Raum soll so entwickelt werden, dass  

¶ er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter-

entwickeln kann,  

¶ seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit ver-

sorgt sind,  

¶ er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und  

¶ er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann.“  

 

G 3.1 Flächensparen:  

„Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer 

Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden.“  

„Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifi-

schen Gegebenheiten angewendet werden.“  

Z 3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung:  

„In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vorran-

gig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung 

stehen.“  

Z 3.3 Vermeidung von Zersiedelung:  

„Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen  

[…].“  

G 7.1.1 Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft:  

„Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des Menschen 

erhalten und entwickelt werden.“  
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Fazit 

Die gegenständliche Planung erfüllt die Vorgaben der Landesplanung und entspricht somit den Ziel-

vorgaben der übergeordneten Planungsebene des Freistaates Bayern.  

2.2 Regionalplan Donau-Iller 

Im Regionalplan der Region Donau-Iller liegt die Gemeinde Pleß im ländlichen Teilraum, dessen Ent-

wicklung in besonderem Maße gestärkt werden soll. Im Westen des Gemeindegebiets verläuft die 

BAB 7 als Entwicklungsachse von überregionaler Bedeutung. Darüber hinaus befinden sich im Ge-

meindegebiet die landschaftlichen Vorbehaltsgebiete „Illertal, Rottal und Weihungstal“ sowie „Ple-

ßer Ried“, in denen bei Fachplanungen, die zu einem Zielkonflikt führen könnten, dem Landschafts-

schutz ein besonderer Stellenwert zukommt. Das gegenständliche Plangebiet befindet sich deutlich 

außerhalb dieser Regionalplandarstellungen.  

Für das Vorhaben selbst und für das Gemeindegebiet von Pleß trifft der Regionalplan Donau-Iller die 

folgenden relevanten Aussagen:  

A II - Raumstruktur:  

„Der ländliche Raum der Region Donau-Iller soll in seiner Funktionsfähigkeit gesichert und insbeson-

dere in den dünnbesiedelten Randbereichen der Region durch Verbesserung der wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Verhältnisse gesichert und gestärkt werden.“ (vgl. Kapitel 2.1.1) 

B I - Natur und Landschaft: 

„Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts sowie die Regenerationsfähigkeit der natürlichen Lebens-

grundlagen in der Region Donau-Iller sollen gesichert und wo notwendig wiederhergestellt werden.“ 

(vgl. Kapitel 1.1) 

B II - Siedlungswesen: 

„Die gewachsene, dezentrale Siedlungsstruktur in der Region Donau-Iller soll erhalten und unter 

Rücksichtnahme auf die natürlichen Lebensgrundlagen entsprechend den Bedürfnissen der Bevölke-

rung und der Wirtschaft weiterentwickelt werden. Dabei sollen innerhalb der Region unterschiedli-

che landschaftsspezifische Siedlungsformen erhalten werden.“ (vgl. Kapitel 1.1) 

„Die Siedlungstätigkeit soll sich in der gesamten Region Donau-Iller in der Regel im Rahmen einer or-

ganischen Entwicklung der Gemeinden vollziehen.“ (vgl. Kapitel 1.1.1)  

„Die weitere Siedlungstätigkeit soll sowohl im Wohnsiedlungsbereich als auch im gewerblichen Sied-

lungsbereich zur Stärkung des ländlichen, insbesondere strukturschwachen Raumes der Region Do-

nau-Iller beitragen. Dadurch soll auch sichergestellt werden, dass in allen Teilräumen des ländlichen 

Raumes die Tragfähigkeit für die dort vorhandenen Infrastruktureinrichtungen erhalten bleibt.“ (vgl. 

Kapitel 1.3).  



Bebauungsplan mit Grünordnung "Hinter den Postgärten III" mit 1. Änderung der Bebauungspläne 
"Postgärten" und "Postgärten II" 
Satzung & Begründung - Entwurf 
Das Baugebiet 

 

 

www.lars-consult.de Seite  21 

 

Fazit 

Die Vorgaben der Regionalplanung werden im Rahmen der gegenständlichen Planung erfüllt.  

2.3 Flächennutzungsplan 

 

Abbildung 2:  Darstellung im FNP 

Im derzeit rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Ge-

meinde Pleß ist das gesamte Plangebiet bereits als Wohn-

baufläche (WA) dargestellt. Die Flächen im Süden, Osten und 

Westen des Plangebiets sind bereits im Rahmen der verbind-

lichen Bauleitplanung konkretisiert worden (Bebauungs-

pläne „Postgärten“ und „Postgärten II“), die gegenständliche 

Planung bildet hier den Lückenschluss zwischen den rechts-

kräftigen Bebauungsplänen „Postgärten“ im Westen und 

„Postgärten II“ im Süden und Osten.  

Darüber hinaus stellt der rechtsgültige Flächennutzungsplan 

im Umfeld der gegenständlichen Planung das landschaftspla-

nerische Ziel des Aufbaus eines Grünzugs zur Abschirmung 

der Bahntrasse sowie Einzelbäume im Bestand und in ge-

planter Form dar.  

Nachdem die Planung vollständig innerhalb des bereits als Allgemeine Wohnbaufläche ausgewiese-

nen Bereichs liegt, ist eine parallele Anpassung des Flächennutzungsplans nicht notwendig - die Pla-

nung wird aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

3 Das Baugebiet  

3.1 Lage und Größe  

Die Gemeinde Pleß im Norden des Landkreises Unterallgäu plant die Aufstellung des Bebauungsplans 

mit Grünordnung „Hinter den Postgärten III“ in der bisher unbebauten Wiesenfläche im Bereich 

nördlich der rechtskräftigen Bebauungspläne „Postgärten“ und „Postgärten II“. Der Geltungsbereich 

umfasst die Flurstücke Nr. 242/23, 242/24, 243, 243/10, 243/12, 243/13, 243/15 und 243/16 der Ge-

markung Pleß und nimmt 1,1 ha ein. Darüber hinaus ist die geplante Ausgleichsfläche mit einer 

Größe von rund 0,14 ha ebenfalls Teil des Geltungsbereichs und liegt nordwestlich des geplanten 

Wohngebiets im sog. Plesser Ried.  

Das Plangebiet befindet sich im Norden der Gemeinde Pleß, östlich der Ulmer Straße und etwa 850 m 

östlich der Iller. Die Autobahn zwischen Ulm und Kempten (BAB 7) verläuft rund 1,5 km westlich des 

geplanten Geltungsbereichs. Im Norden verläuft die Ulmer Straße weiter in Richtung Altenstadt / 

Kellmünz, während östlich die Bahnstrecke zwischen Ulm und Memmingen liegt. Nordwestlich des 
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Plangebiets befindet sich ein holzverarbeitender Betrieb, während im übrigen Umfeld des Geltungs-

bereichs Wohnbebauung und landwirtschaftliche Nutzflächen liegen.   

3.2 Aktuelle Nutzung 

Das Plangebiet wird derzeit in seinem noch nicht bebauten Teil nahezu vollständig landwirtschaftlich 

genutzt, im Nordosten befindet sich der provisorische Wendehammer aus dem rechtskräftigen Be-

bauungsplan „Postgärten II“. In den überlagerten Bereichen aus den rechtskräftigen Bebauungsplä-

nen „Postgärten“ und „Postgärten II“ bestehen zum Teil bereits Wohnbebauungen oder erschlos-

sene, jedoch noch brachliegende Baugrundstücke.  

 
Abbildung 3:  Überlagerung der rechtskräftigen Bebau-

ungspläne mit dem gegenständlichen Geltungsbereich 

Innerhalb des gegenständlichen Geltungsbereichs lie-

gen Änderungsbereiche der rechtskräftigen Bebau-

ungspläne in folgender Größenordnung:  

 

- BP „Postgärten“ (blau):   

ca. 3.000 m² Baugrundstücke im Bereich „An der 

Posthalterei“ 

- BP „Postgärgen II“ (rot):  

ca. 165 m² Wendehammer sowie 2.717 m² Bau-

grundstücke im Bereich „Postgärten“  

 

Wie aus nebenstehender Abbildung ersichtlich, über-

lagert der gegenständliche Geltungsbereich fünf be-

reits rechtskräftig festgesetzte Baugrundstücke des 

Bebauungsplans „Postgärten“ sowie vier Baugrund-

stücke des Bebauungsplans „Postgärten II“.  

Die Baugrundstücke nördlich der Erschließungsstraße 

Postgärten sind zwischenzeitlich bebaut, die übrigen 

Grundstücke jedoch noch nicht.  

3.3 Geologie, Grund- und Oberflächenwasser - Hochwasserschutz 

Der geologische Untergrund des Plangebiets wird von Schotter bzw. alt- bis mittelholozänem Kies ge-

bildet, der in Teilen bereits sandige Strukturen aufweist. Im direkten Umfeld des Geltungsbereichs 

befinden sich gemäß geologischer Karte (M 1:500.000) neben würmzeitlichem Schotter der Nieder-

terrasse auch Teile der oberen Süßwassermolasse mit kiesführenden Schichten sowie Ton, Schluff, 

Mergel, Sand und Kies. Detailliertere Aussagen über die Bodenarten- und Bodentypenzusammenset-

zung im Geltungsbereich liegen derzeit jedoch nicht vor.  
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In der hydrogeologischen Einheit der quartären Fluss-Schotter herrschen Poren-Grundwasserleiter 

mit hohen bis sehr hohen Durchlässigkeiten vor. Der sandige Kies im Untergrund ergibt dabei einen 

ergiebigen Poren-Grundwasserleiter. Detailliertere Angaben zur Grundwasserqualität, -tiefe und  

-fließrichtung liegen für das Plangebiet jedoch aktuell nicht vor.  

Im gesamten Untersuchungsraum befinden sich weder Stillgewässer noch Fließgewässer oder sons-

tige Oberflächengewässer wie Gräben oder Mulden. Auch im direkten Umfeld des Plangebiets exis-

tieren keine Oberflächengewässer - lediglich ein etwa 5-6 m tiefer liegender, wasserführender Gra-

ben verläuft nördlich des Plangebiets. Die Iller als Gewässer I. Ordnung liegt in einer Entfernung von 

rund 850 m westlich des Plangebiets.  

Darüber hinaus befinden sich aufgrund der Höhenlage über der Iller keine Überschwemmungsflä-

chen im näheren Umfeld oder innerhalb des Plangebiets.  

3.4 Altlasten und Altlastenverdachtsflächen 

Innerhalb des Geltungsbereichs liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Altlasten oder Altlas-

tenverdachtsflächen vor. Auch durch die aktuelle landwirtschaftliche Nutzung ist nicht von einer Ver-

unreinigung des Bodens im Sinne von Altlasten auszugehen. Sollten während der Bauarbeiten wider 

Erwarten doch altlastenverdächtige Funde gemacht werden, so ist die Untere Bodenschutzbehörde 

im Landratsamt Unterallgäu unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen und entsprechende Sanie-

rungsmaßnahmen zu planen.  

Im Zuge des parallel im Rahmen der Erschließungsplanung durchgeführten Baugrundgutachtens 

konnten ebenfalls keine Hinweise auf Bodenveränderungen in Form von Altlasten gefunden werden.  

3.5 Erschließung und ÖPNV 

Das Plangebiet ist über die bestehenden Erschließungsstraßen „An der Posthalterei“ und „Postgär-

ten“ an das übergeordnete Straßennetz der Staatsstraße St 2031 angebunden. Im Zuge der gegen-

ständlichen Planung werden die künftigen Baugrundstücke durch eine weitere Erschließungsstraße, 

die das Plangebiet bogenförmig zwischen Wendehammer im Osten und „An der Posthalterei“ im 

Westen durchläuft, erschlossen.  

Die Gemeinde Pleß ist darüber hinaus an das Bus-Netz im Landkreis Unterallgäu angeschlossen und 

verfügt über drei Haltestellen im Ort. Die nächstgelegene Haltestelle (Riedweg) liegt in einer Entfer-

nung von rund 300 m (Fußweg) vom künftigen Baugebiet und wird mehrmals täglich von Linienbus-

sen nach Memmingen angesteuert.  

3.6 Landwirtschaftliche Immissionen  

Die nicht bebauten Flächen im Umfeld des Geltungsbereichs und östlich der Bahnlinie werden auch 

nach Umsetzung eines Baugebiets im gegenständlich überplanten Bereich, landwirtschaftlich ge-

nutzt. Nachdem das Plangebiet in einer ländlich geprägten Gemeinde am Ortsrand liegt und durch 
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Bahn- und Straßenverkehr eine gewisse Grundbelastung der künftigen Anlieger gegeben ist, kann da-

von ausgegangen werden, dass es durch den sporadischen landwirtschaftlichen Verkehr und die ent-

sprechenden Geruchsemissionen nicht zu erheblichen Belastungen der Anwohner kommt. Die Lärm- 

und Geruchsemissionen aus der Landwirtschaft werden demnach als ortsüblich bewertet.  

3.7 Lärmimmissionen und -emissionen  

Aufgrund der Lage des Plangebiets zwischen der stark befahrenen Staatsstraße St 2031 und der 

Bahnlinie zwischen Ulm und Kempten sowie im nahen Umfeld eines holzverarbeitenden Betriebs 

wurde im Zuge der Planung durch das Büro EM Plan (Augsburg) ein schalltechnisches Gutachten er-

stellt, dessen Ergebnisse im Folgenden zusammengefasst zitiert werden:  

„Die maßgebliche Beurteilungsgrundlage für städtebauliche Planungen bildet die DIN 18005 (Schall-

schutz im Städtebau), die Grundlagen und Hinweise für derartige Vorhaben gibt. Der Beurteilungszeit-

raum Tag erstreckt sich dabei auf die Zeiten zwischen 06:00 Uhr morgens und 22:00 Uhr abends, die 

Nachtzeit liegt entsprechend dazwischen. Gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 ergeben sich zur Beurtei-

lung der Schallimmissionen die folgenden, maßgeblichen Orientierungswerte:  

Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungen (WS) und Campingplätzen tags 55 dB und 

nachts 45 dB bzw. 40 dB. Der niedrigere Wert gilt hier allerdings nur für Lärm aus Industrie-, Ge-

werbe- und Freizeiteinrichtungen und ist somit für die gegenständliche Planung nicht relevant. 

Gemäß 16. BImSchV obliegt der Gemeinde die Abwägungshoheit im Bebauungsplanverfahren - die 

Einhaltung der o.g. Orientierungswerte bedarf daher keiner strikten Anwendung, wenn andere ge-

wichtige Belange dem entgegenstehen und diese geeignet in die Abwägung eingebracht werden. So 

sieht die BImSchV für Verkehrswegeplanung Grenzwerte von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts für 

ein Wohngebiet als realistisch an, um schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden. Bei Werten da-

runter oder leicht darüber ist die Lärmbelastung demnach einer Abwägung zugänglich. αUmgekehrt 

ist eine deutliche Überschreitung dieser Werte ein Indiz dafür, dass gesunde Wohnverhältnisse nicht 

ƳŜƘǊ ƎŜƎŜōŜƴ ǎƛƴŘ ǳƴŘ ŀƴ ŘƛŜ !ōǿŅƎǳƴƎ ƛƳ {ŎƘŀƭƭǎŎƘǳǘȊ ώΧϐ ŜǊƘǀƘǘŜ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ Ȋǳ ǎǘŜƭƭŜƴ ǎƛƴŘ.  

Dem Gutachten wurden Emissionen aus den folgenden Quellen zugrunde gelegt, die das Plangebiet 

beeinträchtigen können:  

Ö Schallemissionen aus Schienenverkehr (Prognosehorizont 2025) 

Ö Schallemissionen aus Straßenverkehr (Prognosehorizont 2025) 

Ö Schallemissionen aus Gewerbe (Holzhandel Lampart)ά 

Der Gutachter kommt zusammengefasst zu folgendem Ergebnis:   

Tagzeitraum 

„Der städtebauliche Orientierungswert von 55 dB(A) wird an den Plangebäuden 1 bis 4 überschritten. 

Die Überschreitung beträgt bis zu 5 dB(A). Im Hinblick auf den Grenzwert der Lärmvorsorge in der 
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Verkehrswegeplanung von 59 dB(A) erscheint ein Abwägungsspielraum von bis zu 4 dB(A) gegeben. In 

ŘŜƳ Cŀƭƭ ƛǎǘ ƴǳǊ ƴƻŎƘ Řŀǎ tƭŀƴƎŜōŅǳŘŜ м Ǿƻƴ ŜƛƴŜǊ «ōŜǊǎŎƘǊŜƛǘǳƴƎ ŘŜǊ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ōŜǘǊƻŦŦŜƴΦ ώΧϐ 

Die Plangebäude 5 bis 11 sind lärmtechnisch unterhalb des Orientierungswertes für WA belastet, dies-

bezüglich werden keine Überlegungen zum Schallschutz erforderlich.“  

Nachtzeitraum 

„Im Nachtzeitraum wird der städtebauliche Orientierungswert von 45 dB(A) mehrheitlich überschrit-

ten. Dies liegt daran, dass von praktisch allen Seiten Verkehrsgeräusche auf die Plangebäude einwir-

ken. Der Grenzwert der Lärmvorsorge für Wohngebiete von 49 dB(A) wird an den Plangebäuden 1 bis 

6 überschritten. Die Überschreitungen liegen vornehmlich auf der Nord- und Ostfassade der Gebäude, 

rühren also aus dem Bahnbetrieb her. 

Konkret bedeutet dies, dass zum Lüften notwendige Fenster an der Nord- und Ostfassade der Plange-

bäude 1 bis 4 und an der Ostfassade der Plangebäude 5 und 6 nicht zulässig sind. Das bedeutet nicht, 

dass dort keine Schlaf- und Kinderzimmer angeordnet werden können. Jedoch muss eine Möglichkeit 

bestehen, diese Zimmer auf anders geartete Weise ausreichend zu belüften, d.h. über Fenster an an-

deren Fassaden, zentrale oder dezentrale Belüftung oder über schallgedämmte Lüftungseinrichtun-

gen.  

Angesichts der zwar gegebenen, jedoch überschaubaren Überschreitung des Orientierungswertes 

nachts, halten wir [die Errichtung einer kostenintensiven und wenig lärmmindernden Schallschutz-

wand] für unverhältnismäßig und schlagen daher vor, statt Errichtung einer aktiven Lärmschutzan-

lage, Festsetzungen zum baulichen Schallschutz in die Satzung aufzunehmen.“  

3.8 Bau- und Bodendenkmäler  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen nach aktuellem Kenntnisstand weder Boden- noch 

Baudenkmäler vor. In der Satzung wurde jedoch unter „Kennzeichnung, Hinweise und nachrichtliche 

Übernahmen“ unter Ziffer 4.2.2 auf den Umgang mit etwaig aufgefundenen Bodendenkmälern hin-

gewiesen.  

3.9 Dienstbarkeiten und Abstandsflächenübernahmen 

Die zur östlich des Plangebiets verlaufenden Bahnlinie einzuhaltenden Abstandsflächen betreffen 

den Geltungsbereich nicht und werden deshalb weder zeichnerisch noch textlich erfasst.  

Bestehende Dienstbarkeiten und Leitungsrechte werden im Rahmen der frühzeitigen Trägerbeteili-

gung eingeholt und im Zuge der Entwurfsplanung ergänzt.  
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4 Planung 

4.1 Städtebauliche Zielsetzung 

Wie bereits erläutert, möchte die Gemeinde Pleß zur Deckung des örtlichen Bedarfs an Wohnbauflä-

chen im gegenständlich überplanten Bereich weitere Bauplätze für voraussichtlich 6 Einzel- bzw. 

Doppelhäuser ausweisen. Teile der Flächen innerhalb des Geltungsbereichs wurden bereits im Rah-

men rechtskräftiger Bebauungspläne überplant und verfügen bereits über Baurecht, das im Rahmen 

der gegenständlichen Planung in verschiedenen Punkten angepasst werden soll.  

Im Vorfeld der Planungen wurden für das Plangebiet verschiedene Bebauungsvarianten entwickelt 

und diskutiert. Nachdem die Erschließungssituation aufgrund der bestehenden Baugebiete und der 

vorhandenen Straßenführungen wenig Spielraum ließ, galt das Hauptaugenmerk bei der Planung der 

Gebäudesituierung und den Festsetzungen zur Gebäudegestaltung.  

Darüber hinaus wurden im Zuge der Planung verschiedene Grundstückszuschnitte und -größen disku-

tiert, die letztlich so vorgeschlagen werden, dass mit Grund und Boden sparsam umgegangen und die 

Gesamtfläche optimal ausgenutzt wird.  

Im Ergebnis wurde darüber hinaus ein bepflanzter Sichtschutzwall im Norden des Plangebiets festge-

setzt, um das Baugebiet subjektiv von Verkehrsemissionen aus der Ulmer Straße (St 2031) und der 

nordöstlich verlaufenden Bahnlinie abzuschirmen sowie eine optisch ansprechende Ortsrandeingrü-

nung zu gewährleisten. Darüber hinaus wirkt der Sichtschutzwall zumindest für das Erdgeschoss in 

der nördlichen Bauzeile effektiv abschirmend gegen Lärm, so dass auch die Gartennutzung in diesem 

Bereich akustisch und optisch aufgewertet wird. Im Bereich südlich der Wallkrone des Sichtschutz-

walls wurden private Grünflächen festgesetzt, die ab Wallfuß mit Nebengebäuden bebaut werden 

dürfen.  

Das Plangebiet lässt sich städtebaulich in einen äußeren Ring und ein inneres Kerngebiet unterteilen, 

für die jeweils unterschiedliche Festsetzungen getroffen wurden. Innerhalb des Baugebiets sind die 

Vorgaben bezüglich Geschossigkeit, Gebäudehöhe und Dachneigung deutlich flexibler gehalten, als 

dies im äußeren Ring der Fall ist. Hier soll zur Sicherstellung eines einheitlichen und maßstäblichen 

Erscheinungsbildes eine Gebäudehöhe von 7,5m (maximale Firsthöhe) nicht überschritten werden, 

wobei Dachneigungen von 25° bis 40° einzuhalten sind. Aus diesen Vorgaben ergibt sich die Situa-

tion, dass im äußeren Ring lediglich ein Vollgeschoss mit ausgebautem Dachgeschoss zulässig ist, 

während im Kerngebiet des Plangebiets auch zwei Vollgeschosse möglich sind. Im äußeren Ring sind 

darüber hinaus, im Gegensatz zum zentralen Baugebiet, ausschließlich Einzelhäuser zulässig, wäh-

rend im inneren Kern auch Doppelhäuser errichtet werden dürfen.  
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4.2 Städtebauliche Zielsetzung aus den rechtskräftigen Bebauungsplänen 

Der gegenständliche Bebauungsplan überlagert in Teilbereichen die rechtskräftigen Bebauungspläne 

„Postgärten“ und „Postgärten II“, die in diesen Bereichen durch die aktuelle Planung ersetzt werden.  

Im Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplans „Postgärten“ ist für die Flurstücke 242/21, 242/20, 

242/23 und 242/3 (in Verbindung mit einer Teilfläche des Flurstücks 243) eine WA-Nutzung sowie die 

Lage und Ausrichtung von Wohngebäuden festgelegt. Für das Flurstück 242/23 ist darüber hinaus 

eine Mischgebietsnutzung sowie ebenfalls ein Wohngebäude in Lage und Ausrichtung festgesetzt. 

Diese Mischgebietsnutzung sowie die bisher hier festgesetzten Dachneigungen werden im Rahmen 

der gegenständlichen Planung an die Bedingungen vor Ort sowie an die Bauarten der heutigen Zeit 

(flachgeneigtere Dächer) angepasst.  

Der rechtskräftige Bebauungsplan „Postgärten II“ setzt darüber hinaus für die Flurstücke Nr. 243/15 

und 243/16 eine Mischgebietsnutzung fest, die im Zuge der gegenständlichen Planung in eine Nut-

zung als Allgemeines Wohngebiet geändert wird. Die Gebäudesituierung wird hier entsprechend an-

gepasst, die letztendliche Orientierung jedoch offengelassen (Firstrichtung variabel).  

Ziel der Teil-Überplanung der bereits rechtskräftigen Bebauungspläne ist sowohl die städtebauliche 

Anpassung des Gebietstyps an die Situation vor Ort (klare Wohngebietsnutzung), als auch die Anpas-

sung der örtlichen Bauvorschriften an die derzeit übliche Nachfragesituation.  

5 Festsetzungskonzept 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Es wird ein allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt. Anlagen für Verwaltungen, 

Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Schank- und Speisewirtschaften werden dabei ausgeschlossen. Aus-

nahmsweise können Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebe-

triebe sowie Läden, die der Versorgung des Gebietes dienen, zugelassen werden.  

Ziel dieser Festsetzung ist die Entwicklung eines klassischen Wohngebiets, bei dem jedoch grundsätz-

lich eine nicht störende, gewerbliche Nutzung im Privathaushalt möglich ist. Vor allem im ländlichen 

Raum wird hier ein gewisser Bedarf an Möglichkeiten zur Nutzung eines Kleingewerbes gesehen, so 

dass diese hier in Ausnahmefällen durchaus zugelassen werden können. Gleiches gilt für Läden, die 

der Versorgung des Gebietes dienen und vor allem im ländlichen Raum von zunehmender Bedeutung 

sind.  

Die Festsetzung allgemeines Wohngebiet überlagert in Teilbereichen die Festsetzungen des rechts-

kräftigen Bebauungsplans „Postgärten II“, der bisher in den überplanten Bereichen MI festgesetzt 

hat. Gleiches gilt für die Mischgebietsfestsetzungen des Bebauungsplans „Postgärten“, der ebenfalls 

in den überplanten Bereichen als Allgemeines Wohngebiet dargestellt wird.  
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5.2 Maß der baulichen Nutzung  

Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 orientiert sich an der für WA zulässigen Obergrenze 

(0,4) gemäß § 17 BauNVO sowie an der Grundflächenzahl der umgebenden Baugebiete „Postgärten“ 

und „Postgärten II“, die für alle dargestellten WA ebenfalls 0,3 festsetzen. Bei Anwendung des § 19 

Abs. 4 BauNVO kann diese Obergrenze mit Garagen, Stellplätzen (inkl. Zufahrten) und Nebenanlagen 

im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche um maximal  

50 % überschritten werden.  

Gemäß Festsetzungen des gegenständlichen Bebauungsplans ist für die Höhenentwicklung der jewei-

ligen Gebäude eine auf das bestehende Straßenniveau bezogene Rohfußbodenoberkante (ROK) nach 

der folgenden Vorgehensweise zu ermitteln:  

Die zur jeweiligen Erschließungsstraße orientierten Gebäudeaußenkanten werden rechtwinklig zur 

Straßenbegrenzungslinie verlängert und die dort ermittelten Höhenpunkte als Höhenbezugspunkt für 

die jeweilige Bauparzelle ausgemittelt. Der so ermittelte Höhenbezugspunkt (+0,35 m) ergibt die ma-

ximal zulässige Höhe der Rohfußbodenoberkante des Erdgeschosses (ROK) für die jeweilige Baupar-

zelle. 

Durch diese Festsetzung ist eine flexible Parzellierung des Plangebiets mit jeweils verbindlichem Hö-

henbezug (=Straßenniveau) möglich.  

Von der Rohfußbodenoberkante ausgehend wurde eine für das gesamte zentrale Plangebiet einheit-

liche maximale Firstpfettenhöhe von 8,5 m (für den äußeren Ring von 7,5 m) ab ROK definiert. Diese 

Festsetzung orientiert sich an den Dachhöhen der umliegenden, bereits errichteten oder bauleitpla-

nerisch zulässigen Wohnbebauung. Von weiteren Festsetzungen, z.B. zu den Wandhöhen konnte ab-

gesehen werden, da ausschließlich Satteldächer bzw. versetzte Pultdächer mit Dachneigungen von 

20°-45° bzw. 35°-40° (sowie im inneren Bereich zusätzlich Zeltdächer) zulässig sind. Je nach Dachnei-

gung kann also ein Kniestock bzw. ein ausgebautes Dachgeschoss oder ein zweigeschossiges Ge-

bäude mit versetztem Pultdach umgesetzt werden.  

5.3 Bauweise und Baugrenzen 

Es wird offene Bauweise festgesetzt, die Gebäude sind demnach mit einem Grenzabstand gemäß Art. 

6 BayBO zu errichten. Dabei sind Einzel- und Doppelhäuser (hier ohne gegenseitigen Grenzabstand) 

zulässig.  

Bauliche Anlagen sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig. Überschreitungen sind dabei aus-

nahmsweise in geringfügigem Ausmaß mit untergeordneten Bauteilen gem. Art. 6 Abs. 8 BayBO, also 

mit Bauteilen, welche bei der Bemessung der Abstandsflächen außer Acht gelassen werden (z.B. 

Dachüberstände, untergeordnete Balkone und Erker, etc.), zulässig.  

Gemäß den Darstellungen der Planzeichnung sind oberirdische Garagen und Carports innerhalb der 

Baufenster sowie innerhalb der Umgrenzungslinien für oberirdische Garagen (außerhalb der Baufens-

ter) zulässig.  
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Entsprechend der bestehenden Bebauung in unmittelbarer Nähe sind im Baugebiet nur Einzel- und 

Doppelhäuser mit einer Wohneinheitenbeschränkung von max. 2 Wohneinheiten je Einzelhaus sowie 

max. 1 Wohneinheit je Doppelhaushälfte zulässig.  

Die zulässigen Baukörper orientieren sich damit im Wesentlichen an der umgebenden Bebauung.  

5.3.1 Verkehrsflächen und Erschließung  

Die Erschließung des Baugebiets erfolgt über die bestehenden Straßen Postgärten und An der Post-

halterei, die zur Ulmer Straße (St 2031) führen. Der ehemalige Wendehammer im nordöstlichen Plan-

gebiet wird teilweise rückgebaut und eine neue Erschließungsstraße bogenförmig zwischen den be-

stehenden Straßen Postgärten und An der Posthalterei errichtet.  

5.4 Grünordnung 

Im Norden des Plangebiets wird zur Eingrünung des Ortsrandes sowie zum (subjektiven) Schallschutz 

(Lärmemissionen aus der Staatsstraße 2031 und der Bahnlinie zwischen Ulm und Memmingen) ein 

Sichtschutzwall festgesetzt. Der Wall wird dabei jeweils hälftig den öffentlichen und privaten Grünflä-

chen zugeordnet, um eine unkomplizierte Pflege beider Wallseiten zu gewährleisten. Innerhalb der 

als öffentliche Grünfläche festgesetzten Fläche sind Gehölzpflanzungen in Form von Sträuchern ge-

mäß Pflanzempfehlungsliste der Satzung anzupflanzen. Im äußeren Westen des Walls ist eine Unter-

teilung in öffentliche und private Grünfläche aus Platzgründen unterblieben, hier wird die Pflege und 

Entwicklung vollständig in öffentlicher Hand liegen.  

Darüber hinaus sind innerhalb der privaten Grundstücksflächen Baumpflanzungen nachzuweisen, 

wobei hier die Lage variabel ist. Je angefangenen 450 m² Grundstücksfläche ist mind. 1 Baum II. Ord-

nung zu pflanzen. Bei Umsetzung des Baugebiets gemäß Darstellungen des zeichnerischen Teils des 

Bebauungsplans entspricht das mindestens zwei Bäumen je Baugrundstück. Neben heimischen Obst-

baumhochstämmen sind hier vorrangig Laubgehölze aus der Pflanzempfehlungsliste der Satzung (vgl. 

Kap. 4 Kennzeichnung, Hinweise und nachrichtliche Übernahmen) zu verwenden. Empfohlen wird die 

Pflanzung von Gehölzen mit einem Stammumfang von 16-18 cm.  

Nachdem im Plangebiet keine Gehölze vorhanden sind, kommt es baubedingt zu keinen Rodungen 

und somit nicht zu einer Notwendigkeit von Ersatzpflanzungen.  
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6 Örtliche Bauvorschriften  

6.1 Dachgestaltung 

Um das geplante Baugebiet optisch in die umgebende Bebauung einzugliedern, wurde im äußeren 

Ring die Dachausbildung auf Satteldächer sowie versetzte Pultdächer beschränkt. Die zulässige Dach-

neigung liegt hier bewusst auf 25° bis maximal 40°, womit eine homogene Dachlandschaft im gesam-

ten Quartier Postgärten erreicht werden soll. Darüber hinaus sind die künftigen Gebäude in ihrer Ori-

entierung und Firstrichtung frei innerhalb des Baufensters platzierbar. Im inneren Teil des Baugebiets 

ist die Dachneigung auf 20° bis maximal 45° festgesetzt worden und zusätzlich auch Zeltdächer zuläs-

sig.  

Weitere gestalterische Steuerungen der Dachlandschaft erfolgen durch die textlichen Festsetzungen 

zur Dachgestaltung. So sind die Dächer mit einheitlichen, durchgehenden Firstlinien (auch für Gara-

gen und Nebengebäude mit Sattel- oder versetztem Pultdach) auszubilden. Nur eingeschossige An-

bauten wie Wintergärten oder Windfänge dürfen abweichende Dachformen (z.B. Flachdach) sowie 

eine vom Hauptbaukörper abweichende Dachneigung um +/- 5° aufweisen.  

Dachüberstände sind bei den Hauptgebäuden mit mind. 0,5 m bis max. 0,8 m, bei Nebengebäuden 

mit mind. 0,2 m bis max. 0,8 m gegenüber der Außenwand zulässig.  

Als Dachdeckung für geneigte Dächer werden nur Dachziegel bzw. Betondachziegel in (bezogen auf 

das jeweilige Grundstück) einheitlichen grauen, ziegelroten sowie rotbraunen Tönen und nichtglän-

zend zugelassen - auch hier sind bei Anbauten abweichende Bedachungen (Glas, Blech, Gründach, 

etc.) zulässig.  

Wiederkehre und Zwerchgiebel sowie auch Dachgauben sollen sich dem Dach des Hauptbaukörpers 

unterordnen, in die umgebende Dachlandschaft einfügen und darüber hinaus die Dachränder des 

Hauptgebäudes frei sichtbar lassen. Dementsprechend sind auch solarthermische Anlagen nur in glei-

cher Dachneigung (keine Aufständerungen) und mit mind. 0,5 m Abstand zu den jeweiligen Dachrän-

dern zulässig.  

6.2 Weitere Festsetzungen durch Text  

Zur Deckung des üblichen Bedarfs an Parkierungsflächen auf den Privatgrundstücken sind je 

Wohneinheit 2 oberirdische Stellplätze nachzuweisen, wobei vor Garagen und Carports gegenüber 

dem öffentlichen Straßenraum ein Aufstellbereich von mind. 5,0 m einzuhalten ist, der nicht als Stell-

platz angerechnet werden darf.  

Einfriedungen mit Thuja-Hecken, Nadelholzhecken oder (Sockel-)Mauern sind aufgrund ihrer regel-

mäßig negativen städtebaulichen Wirkung (Abschirmung der Baugrundstücke) nicht zulässig.  
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Zur Minimierung der Anordnung weiterer baulicher Anlagen (neben Hauptbaukörper und Garagen) 

ist je Baugrundstück außerhalb des Baufensters jeweils eine Nebenanlage mit eingeschränkter Kuba-

tur und Höhe zulässig - hiervon ist die Fläche südlich des Sichtschutzwalls nicht ausgenommen.  

Zur weiteren Reduzierung negativer städtebaulicher Auswirkungen durch Werbeanlagen sind diese in 

beleuchteter, blinkender und beweglicher Form sowie als Werbefahnen und Banner im gesamten 

Baugebiet unzulässig. Büro- oder Praxis-Werbeschilder in unauffälliger Form und mit einer Maxi-

malgröße von 50 cm x 50 cm sind an den Gebäuden zulässig.  

7 Ver- und Entsorgung 

7.1 Wasserversorgung 

Der Anschluss an die Wasserversorgung erfolgt durch das örtliche Versorgungsunternehmen. Zur Si-

cherstellung der Wasserversorgung wurde in den Gemeinden Boos und Niederrieden ein Wasser-

schutzgebiet zu Gunsten der Gemeinde Pleß festgesetzt, das auch das geplante Baugebiet mit Trink-

wasser versorgen wird.   

7.2 Abwasserentsorgung 

Die Abwasserbehandlung erfolgt im Trennsystem.  

7.3 Niederschlags- bzw. Oberflächenwasser  

Anfallendes Regenwasser ist flächig auf dem jeweils eigenen Grund zu versickern. Zur Sammlung und 

Versickerung von Niederschlagswasser ist zwischen Sichtschutzwall und Baufenstern eine entspre-

chend dimensionierte Entwässerungsmulde anzulegen und so zu pflegen, dass sie zu jeder Zeit anfal-

lendes Niederschlagswasser aufnehmen und ortsnah versickern kann. Ist eine flächige Versickerung 

nicht in ausreichendem Umfang zu gewährleisten, sind Rigolensysteme und Sickerrohre zu prüfen.  

Ist eine ortsnahe Versickerung nachweislich nicht möglich und ergeben sich keine anderen geeigne-

ten Möglichkeiten der Niederschlagswasserentsorgung, darf das anfallende Niederschlagswasser in 

den örtlichen Abwasserkanal geleitet werden. Die nicht vorhandene Sickerfähigkeit ist hier jedoch 

plausibel nachzuweisen.  

7.4 Stromversorgung  

Der Anschluss an die Strom- und Niederstromversorgung erfolgt durch die örtlichen Versorgungsun-

ternehmen.  
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7.5 Fernmeldenetz 

Der Anschluss an das Fernmeldenetz wird durch die Deutsche Telekom in Abstimmung mit dem 

Stromversorgungsunternehmen bereitgestellt.  

7.6 Abfallentsorgung 

Die Abfallbeseitigung und der Winterdienst erfolgen durch das örtliche Abfuhrunternehmen und den 

Räumungsdienst / Bauhof.  

8 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Aus-

gleich  

8.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Im Rahmen des gegenständlichen Bebauungsplans wurden die folgenden Vermeidungs- und Mini-

mierungsmaßnahmen berücksichtigt:  

Tabelle 1:  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Schutzgut Projektwirkung Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen 

Mensch Beeinträchtigung von 

Blickbezügen und Erhö-

hung der Immissionsbe-

lastung 

Festsetzung von städtebaulich zur umliegenden 

Bebauung passenden Gebäudehöhen sowie 

Grundflächenzahl und Festsetzung einer umfang-

reichen Ortsrandeingrünung  

Tiere und  

Pflanzen 

Beeinträchtigung von 

(Teil-)Lebensräumen 

Anreicherung der Landschaft durch die Neuan-

lage von ökologisch bedeutsamen Lebensräumen 

(Ausgleichsfläche) sowie durch Festsetzung der 

Neupflanzung von heimischen Gehölzen im Rah-

men der Grünordnungsplanung 

Boden und  

Geomorphologie   

Abtrag, Versiegelung, 

Überbauung 

Zulässigkeit von begrünten Flachdächern auf Ga-

ragen und Carports und Festsetzung der Verwen-

dung wasserdurchlässiger Beläge (Kieswege, 

Schotterrasen, Rasengittersteine etc.) im Bereich 

der privaten Grundstückszufahrten 

Wasser  Überdeckung Reduzierung des oberflächennahen Abflusses 

von Niederschlagswasser auf befestigten Flächen 

durch Ausbau nach Möglichkeit in wasserdurch-
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Schutzgut Projektwirkung Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen 

lässigen Belägen sowie extensiv begrünte Flach-

dachbereiche; Festsetzungen zur ortsnahen Ver-

sickerung von Niederschlagswasser  

Klima und Luft Überbauung Verbesserung der kleinklimatischen Verhältnisse 

durch entsprechend umfangreiche Eingrünungs-

maßnahmen (als Beitrag für die Frischluftzufuhr 

und Lufterneuerung - Adsorptions- und Filterver-

mögen der Bäume) 

Landschaftsbild Beeinträchtigung von 

Blickbezügen und verän-

derte Fernwirkung 

Reduzierung der Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild durch entsprechende grünordneri-

sche Maßnahmen bzw. Festsetzungen im Bebau-

ungsplan (z.B. Eingrünung der Erschließungs-

straße, Pflanzmaßnahmen auf den öffentlichen 

und privaten Grundstücken und Beschränkung 

der Bauhöhen) 

Kultur- und  

Sachgüter 

Gefährdung von bisher 

unbekannten Boden-

denkmälern durch 

Überbauung, Beein-

trächtigung von Blickbe-

ziehungen zu Baudenk-

mälern 

Festsetzung der Einhaltung gesetzlicher Regelun-

gen bei Auffinden von Bodendenkmälern und Be-

schränkung der Bauhöhen im Plangebiet zur Ver-

meidung von negativen Sichtbezügen von und zu 

Baudenkmälern im Umfeld.  

8.2 Eingriffsregelung und Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen 

8.2.1 Vorgehensweise bei der Eingriffsregelung 

Grundlage für die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs bildet der vom Bayerischen Staatsministe-

rium für Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU) herausgegebene Leitfaden zur Eingriffsrege-

lung in der Bauleitplanung „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“.  

Gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG (2010) ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, „unver-

meidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus-

zugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen)“.  

§ 15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG wertet einen Eingriff in Natur und Landschaft als ausgeglichen, „wenn 

und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederherge-

stellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.“  
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Unter Berücksichtigung dieser Gesetzesgrundlage wird die Ausgleichbarkeit des Eingriffs, der zu 

nachhaltigen bzw. erheblichen Auswirkungen auf die betroffenen Schutzgüter führt, wie folgt beur-

teilt:  

Aus naturschutzfachlicher Sicht entstehen durch die Festsetzungen des Bebauungsplans „Hinter den 

Postgärten III“ und der daraus resultierenden 1. Änderung der Bebauungspläne „Postgärten“ und 

„Postgärten II“ folgende wesentliche Eingriffe: 

Ö Versiegelung und Überbauung von Boden (Eingriff in das Schutzgut Boden)  

Ö Verlust bzw. Beeinträchtigung von Blickbeziehungen (Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild)  

Ö Verlust bzw. Beeinträchtigung von (Teil-)Lebensräumen (Eingriff in das Schutzgut Tiere und Pflan-

zen). 

Bei der durch das Vorhaben entstehenden Flächenversiegelung und Überbauung von Grundflächen 

gehen überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzte oder brachliegende Flächen mit einer ver-

gleichsweise geringen ökologischen Wertigkeit verloren. Die Kompensationsregelung des Natur-

schutzrechts ist hier entsprechend anzuwenden. Da im Änderungsbereich keine Flächen zur Verfü-

gung stehen, die sich für eine zielführende Kompensation der Eingriffsfolgen eignen würden, soll der 

naturschutzfachliche Ausgleich auf externen Flächen erfolgen. Der notwendige Kompensationsbedarf 

aus Versiegelung und Überbauung von Freiflächen wird in Abhängigkeit von der Bestandssituation 

der Fläche ermittelt.  

8.2.2 Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs 

Bei der Ermittlung des tatsächlichen Ausgleichsflächenbedarfs werden die Bereiche im Geltungsbe-

reich des gegenständlichen Bebauungsplans, welche aktiv überplant werden, als Eingriffsfläche defi-

niert. Dies betrifft sowohl die privaten Baugrundstücke, als auch die Erschließungsstraßen und Wege.  

Hiervon abgezogen werden die Flächen, die bereits im Rahmen der rechtskräftigen Bebauungspläne 

„Postgärten“ und „Postgärten II“ Teil der Eingriffsregelung waren und für die der ökologische Aus-

gleich bereits erbracht ist. Die gegenständlichen Eingriffsbereiche beschränken sich demnach auf die 

neu hinzukommenden, bebaubaren Grundstücke sowie die neu zu errichtenden Erschließungsflächen 

und somit auf eine Gesamtfläche von ca. 4.653 m².  

Bei dem zu erwartenden Eingriff in eine intensiv landwirtschaftlich genutzte bzw. teilweise brachlie-

gende, ökologisch wenig wertige Fläche wird von einem Gebiet der Kategorie 1 (Gebiete mit geringer 

Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild) ausgegangen.  

Aus dem Versiegelungsgrad (GRZ = 0,3) folgt die Einstufung der Eingriffsschwere in Typ B (GRZ unter 

0,35), in dem ein Ausgleichsfaktor von 0,3 bis 0,6 empfohlen wird. In Überlagerung der Nutzung als 

landwirtschaftliche Nutzfläche zwischen Bahntrasse und Staatstraße und im direkten Anschluss an 

bestehende Wohnbebauung wird ein Ausgleichsfaktor von 0,3 als realistisch erachtet.  
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Demnach ergibt sich für die gegenständliche Planung ein Ausgleichsflächenerfordernis von rund 

1.396 m², die an geeigneter Stelle gesichert und entsprechend ökologisch aufgewertet werden müs-

sen.  

8.2.3 Ausgleichsflächen und Maßnahmen  

Zur Kompensation der prognostizierten Eingriffsfolgen in einem Umfang von etwa 1.396 m² ist die 

ökologische Aufwertung einer entsprechend großen Teilfläche im Bereich der Flurnummer 2150/10 

Gemarkung Pleß vorgesehen. Hierzu sind folgende Maßnahmen in den im Plan dargestellten Berei-

chen umzusetzen:  

Herstellung zweier jeweils rund 150 m² großen Flachmulden mit einer Tiefe von etwa 50 cm am 

tiefsten Punkt und Ausbildung der Böschungen mit einer Neigung von 1:10 bis maximal 1:5  

Ziel der Anlage von temporär wasserführenden Flachmulden ist die Bereitstellung ephemerer Klein-

gewässer, die geeignete Laichstrukturen für Amphibien darstellen können. Bei Starkregenereignissen 

oder starker Schneeschmelze füllen sich die Mulden mit Wasser, bieten aufgrund ihrer Vergänglich-

keit jedoch einen effektiven Schutz vor Fischbesatz und somit auch vor Laichverlust.  Vor allem im 

Kontakt zum umliegenden Plesser Ried mit seinen Feuchtgehölzen sollen die temporären Kleinge-

wässer innerhalb der Ausgleichsfläche ein geeignetes Kontakthabitat bilden.  

Neben der Förderung von Reptilien werden mit der Anlage ephemerer Kleingewässer auch verschie-

dene Reptilien, Vögel und Libellenarten. Darüber hinaus wird durch die Ansiedlung von Amphibien 

unter anderem auch die Ringelnatter gefördert, die in erster Linie von Amphibien lebt.   

Von einer Gehölzanpflanzung im Umfeld der Mulden wird abgesehen, da die Fläche bereits im Nor-

den, Osten und Westen von Feuchtgehölzen umstanden ist. Das Aushubmaterial sollte aufgrund der 

geogen bedingten Arsenbelastung der Böden im Plesser Ried auf der Fläche verteilt und nicht ab-

transportiert werden. Die Modellierung eines flachen Walls im Norden der Mulden ist denkbar, kei-

nesfalls sollte jedoch eine Beschattung der Mulden entstehen (z.B. durch Modellierung eines Walls 

im Süden). 

Extensivierung der Nutzung auf der gesamten Fläche 

Die gesamte Ausgleichsfläche ist mit Beginn der Herstellung aus der intensiven Nutzung zu nehmen 

und die Mahdhäufigkeit deutlich zu reduzieren. Zulässig ist hier künftig eine jährliche Mahd, die bei 

entsprechend starkem Aufwuchs auf eine maximal zweimalige Mahd pro Jahr erhöht werden darf. 

Bei anfänglich starkem Aufwuchs durch den bisher vergleichsweise hohen Nährstoffgehalt ist aus-

nahmsweise eine dritte Mahd zulässig.  

Mit Umsetzung der Maßnahme sind Düngung und die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf 

der gesamten Fläche unzulässig.  
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9 Flächenbilanzierung 

Tabelle 2:  Flächenbilanzierung 

Art der Fläche  
Größe der  

Fläche in m² 

Anteil der  

Fläche in % 

Öffentliche Verkehrsflächen  

Ö davon neue Erschließungsflächen  

Ö davon bestehende Erschließungsflächen  

997 

429  

568 

9,4 

Baugrundstücke  

Ö davon neue Baugrundstücke  

Ö davon bereits rechtskräftige Baugrundstücke  

9.026 

4.025 

5.001 

85,4 

öffentliche Grünflächen 548 5,2 

Gesamtfläche Geltungsbereich 10.571 100 

 


